Landtag von Baden-Wiirttemberg Drucksache 11/ 2330
11. Wahlperiode 06. 08. 93

Kleine Anfrage
des Abg. Walter Heiler SPD

und

Antwort

des Umweltministeriums

Wasserfiihrung des Kriegbaches und Kraichbaches

Kleine Anfrage
Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welcher rechtlichen Grundlage (wasserrechtliche Erlaubnis. Vertrag oder
dhnliches) ist es der Mithle Kramer in Bad Schinbomn erlaubt. das gesamte Was-
ser des Kraichbaches zur Stromerzeugung ohne Riicksicht auf die Wasser-
fihrung des Kriegbaches zu nutzen? Welchen Inhalt und welche Laufzeit hat
dieses Recht am Kraichbachwasser zugunsten der Miihle Kramer?

2. In welchem MaBe ist die Mihle Kramer zur Aufrechterhaltung eines wirtschafi-
lichen Miihlenbetriebes auf die Ausnutzung von Wasserkraft angewiesen? Wie
groB ist der Wert der uiglichen Stromerzeugung?

3. Kann bei einer Abwigung der wintschaftlichen Interessen der Mithle Kramer
einerseits und den Interessen des Naturschutzes andererseits vertreten werden.
daf der Kriegbach immer wieder trocken fillt?

4. Was spricht, auler den Interessen der Mithle Kramer, gegen eine Absenkung des
Schneidemiihlwehres, so daB der Kriegbach eine konstante Wasserfithrung hat?
Wieso war zum Beispiel wihrend der Landesganenschau in Hockenherm eine
stindige Wasserfithrung gewihrieistet?

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Landratsamtes Karlsruhe — Um-
weltamt -, daB eine stindige Wasserfuhrung fur den Kriegbach nicht vorgese-
hen sei, da dieser Bach zur Hochwasserentlastung diene? Ist dies eine endgiiltige
Definition der Funktion des Kriegbaches? Wie bewertet die Landesregierung
dann das immer wieder zu beobachtende Fischsterben im Knegbach. wenn er
kein Wasser fiihrt?
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6. Welche anderen Moglichkeiten. auBer der Senkung des Schneidemuhiwehres.
sind vorstelibar und schnellstens reatisierbar, um dem Knegbach eine ~tand:pe
Mindestmenge an Wasser zuzufiihren”

06. 08.93

Heiler SPD

Begrindung

Nachdem uber einige Jahre hinweg der Knegbach (Gemarkung Waghausel) immear
ausreichend Wasser fithrte. fiet dieser Bach im $pitsommer des letzien Jahres 1r1-
mer wieder trocken. mit all den vielfiltigen fatalen Folgen fir Flora und Fauna in
und um das Gewdasser. wobei das Fischsterben fiir die Bevolkerung das autfaliend-
ste ist und sie besonders erregt. Trotz ausgiebiger und andauemnder Niederschlage
fiel zum Beispiel der Kniegbach im gesamten Juli dieses Jahres und danach immer
wieder irocken. Nach meiner Kenntnis deshalb, weil auf Antrag der Miihle Kramer
in Bad Schonbom das vor der Miihle iegende Schneidemithlwehr wieder so hoch
gestellt wurde, daB kein Wasser mehr in den Knegbach iibenreten konnte

Antwort

Mit Schreiben vom 6. September 1993 Nr. Z-LT-DS 1172330 beantwortet dus
Umweltministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

VAT

Fur die Mihle Kramer existiert keine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. Bewilli gung
im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bzw . des Wassergesetzes fiir Ba-
den-Wurttemberg {WG). Es hindelt sich hier vielmehr um ein seu Jahrhundenten
bestehendes sogenanntes .altes Recht” zur Benutzung des Wassers aus dem
Kraichbach (§§ 15 WHG und 122 WG). das nicht befrister ist.

Erste Hinweise auf die Mihie Kramer (friiher Holzmiihle) finden sich im Wasser-
rechtsbuch-Eintrag einer anderen Mihle unter dem Datum 30. Dezember 1843,
Auch in weiteren Eintrdgen aus den Jahren 1882, 1890 und 1939 wird die Hols-
miihle im Zusammenhang mit Stauhéhen-Festlegungen und Bedienungsvorschni-
ten fiir das Schneidemiihlwehr erwihnt.

Insbesondere aus der vom Bevirksamt Bruchsal am 19, Februar 1890 eriassenen
Dienstanweisung fiir den Schleusenwarter der Schneidemihlschleuse 151 zu ent-
nehmen. daB diese Anlage - und damit auch das Trennbauwerk - nicht der Eni-
nahme von Wasser aus dem Kraichbach dient, sondemn der unschidlichen Ah-
fihrung von Hochwiissern aus dem Kraichbach in den als Vorfluter fiir Hochw -
ser dienenden Kriegbach, Im § 2 heiBt es don:

.Die Schleuse ist fiir gewshnhich geschlossen zu halten. damit das gesamte Wasser
der (sicty Kraichbach verbleiot. Dabei sind Undichtigkeiten des Verschiusses
durch Versiopfen zu beseitigen. damit der Kraichbach kein Wasser verloren geht ™

§ 3 besagt, dal der Schleusenwiirter bei eingetretenem Hochwasser die Schiitzen-
bretier so weil zu ziehen hat. .daB eine Uberflutung der Bachdimme vermieden
wird. Der Kriegbach soll so viel Wasser zugeleitet werden, daB der Wasserstand m
der Kraichbach wenn immer maglich die am Maverwerk der Schleuse angebrachze
obere Marke nicht ubersteigr,
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In § 6 1st das Vorgehen bei Zuriickgehen des Hochwassers geregelt:

~3obald ein Zuriickgehen des Hochwassers in der Kraichbach ersichtlich s, hat
der Schleusenwiinier die Staubrettar so weit zu schlieBen, daB der Wasserstand ke:-
nesfalls unter die untere Marke herabsinkt. Nach vollstindigem Ablauf des Hoch-
wassers sind die Schleusen wiederum ganz zu schiieBen,”

Daraus ergibt sich, daB mindestens seit 1890 dem Kriegbach offensichtlich nur in
Zeiten uberdurchschnittlicher Wesserfiilhrung Wasser aus dem Kraichbach zuge-
filhrt wurde.

Zu 2.

Nach Einschitzung des Regierungsprisidiums Karlsruhe miiBte die Miihle be:
Wegfall der gesamten Wasserkraftnutzung Fremdenergie in Hohe von mavirnal
10 KW beziehen. Bei einer angenommenen taglichen Betriebsdaver von 16 Stun-
den miiBien hierfir pro Betriebstag rund 50 DM aufgebracht werden.

Zu 3

Sollte eine Abwiagung der wirtschaftlichen Interessen der Miihle Kramer und
der Interessen des Naturschuizes, die auch die Frage einer Niedngwasserfiihrung
umfassen miiBie. notwendig werden, muB diese auf der Grundlage des gemein-
samen Erlasses des Umweltministeriums, des Ministeriums fiir Landlichen Raum,
Emihrung. Landwirtschaft und Forsten und des Winschaftsministeriums zur
gesamtokologischen Beurteilung der Wasserkrafinutzung (25. Februar 1993,
Az.: 31-8964.00) durchgefiihrt warden.

Zu 4,

Im Kraichbach und in seinem Uferbereich haben sich dem vorhandenen AbfluSre-
gime entsprechende dkologische Verhiltnisse eingestellt. Vor einer solchen Ande-
rung miite daher eine genaue Untersuchung iiber dic zu erwartenden Auswirkun-
gen erfolgen. Eine Veriinderung der nach den zeitlich Uberwiegend anzutreffenden
AbfluBverhiltnissen iiber das Ableiten von Hochwissern hinaus hitte eine Besin-
richtigung dieser skologischen Sitwation zur Folge. Aus wasserglitemaBiger Sicht
muB zudem darauf hingewiesen werden. daB der Kraichbach unterhalb Ubstadt-
Weiher als Vorfluter fiir drei Kliranlagen dient. Bei Ableitung von Wasser aus
dem Kraichbach in den Kriegbach sind in Trockenzeiten aufgrund der dann
schlechten Gute Probleme im Kraichbach zu erwarten.

Der Kriegbach fithrte wihrend der Landesgantenschau Hockenheim nicht stindig
Wasser. In der Zeit von 7. November 1989 bis 16. Februar 1990, als die Gew asser-
umgestaltungsarbeiten am Kraichbach in Hockenheim im Gange waren und des-
halb der Wasserspiegel in diesem Bereich abgesenkt werden muBte. wurde am
Schneidemihlwehr ein Teil des Kraichbachwassers voriibergehend in den Kneg-
bach abgefihrt.

Zu5.und 6.

Die Auffassung des Landratsamies Karlsruhe griinder sich auf alte Wasserrechts-
unierlagen. aus denen eindeutig hervorgeht. daB eine stindige Wasserfilhrung des
Kriegbaches nicht vorgesehen ist.

S0 ist zum Beispiel im badischen Wasserkrafikataster von 1930 unter anderem auf-
gefishrt: . Das Bett des Kraichbaches, welches im Hiigelland in der tiefsten Mulde
der Talsohle eingeschnirten ist, ist in der Rheinebene vielfach zwischen Dammen
iiber alte Rheinniederungen gefiihrt und eignet sich micht zur Ableitung der aus
dem Hiigelland kommenden Hochwassermengen. Dieselben nehmen in der Haupt-
sache ihren Weg durch den Kriegbach. in welchen sie durch die Schneidemiihi-
schleuse bei Stettfeld gelangen.” Entsprechend diesen Grundsitzen und den beste-
henden Rechtsverhiltnissen wurde dem Kriegbach in der Vergangenheit nur der
WasserabfluB zugefiihrt. der an der Miihle Kramer nicht abgearbetet wurde.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht erscheint eine Ableitung von Frischwasser aus
dem Kraichbach in Niedrigwasserzeiten problematisch {vgl. Nr. 4).
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Die Hauptfunkition des Knegbaches wird daher weiterhin in der unschadhchen Ab-
fihrung des Kraichbachhochwassers bestehen. Dies schlieBt eventuell maghche
Verbesserungen beziiglich der ganzjihnigen Wasserfuhrung micht aus.

Eine Verbesserung der AbfluBverhaltnisse im Kriegbach wurde zwischenzeitiich
durch den Einbau einer automatischen Wasserstandsregulicrung bei der Muhle
Kramer auf Kosten des Triebwerksbesitzers erreicht. Durch die optimale Steue-
rung der Wasserzufuhr zur Mihle wird mimelbar auch die Wasserabgabe in den
Kriegbach erhdht.

In trockenen Jahren lassen sich jedoch Begintrichugungen der Fischfauna nicht
vollstindig vermeiden. Insbesondere in den Sommermonaten 1991 und 1992 war
in vielen Gewissern des Landes ein verningenes Wasserdargebot zu verzeichnen.
50 dafl in der Folge auch andere Gewasser des Landes trockengefalien sind. Bereits
in den Jahren 1972 bis 1975 wurden die gleichen Beobachwngen gemacht.

Neben diesen natiirlichen Schwankungen des Wasserdargebotes kommi in diesem
Falle verschirfend die Tatsache hinzu. daB sich der Grundwassersiand gegenuber
friiheren Zeiten. als er noch oberhalb der Sohle des Knegbaches lag. abgesenkt hat

Reinelt
Staatssekretir



	Baden-Württemberg Drucksache 11/2330 (Seite 1)

